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Interessen Gemeinschaft Camping Gampelen Neuenburgersee  

www.gampelen-fanel.ch 

Unser Camping darf nicht sterben! 

Schreiben an die Grossrätinnen und Grossräte des Kantons Bern 

Der Regierungsrat des Kantons Bern (vertreten durch Frau Evi Allemann) hat per Ende 2024 beschlossen, den 

Camping Platz von Gampelen zu schliessen. Dies nach einem Vertragsabschluss mit TCS, Umweltverbänden 

und dem Kt. Bern (Ohne die Standortgemeinde Gampelen einzubeziehen). Gemäss Frau Allemann ist es 

rechtlich nicht mehr möglich, den Vertrag mit dem Betreiber TCS im Baurecht zu verlängern.  

Ausgangslage: 

Am 24.08.2016 hat der Regierungsrat des Kantons Bern eine Verlängerung vom TCS Campingplatz Gampelen 

von 35 Jahre beschlossen. Diverse Umweltverbände haben nachträglich beim Verwaltungsgericht des 

Kantons Bern Einsprache erhoben. Das Verwaltungsgericht hat die Verlängerung aufgehoben und dem 

Kanton Bern den Auftrag erteilt, eine Mach- und Verträglichkeits- Prüfung unter den gegeben Naturschutz 

Bestimmungen auszuführen. Weiter hat es festgehalten, dass der Camping nicht geschlossen werden muss 

(siehe 6.3). Diese Prüfung wurde bisher nie ausgelöst und es wurden lediglich die Rechte der 

Umweltverbände berücksichtigt. In den Verhandlungen wurde der TCS an die Wand gedrückt, so dass er die 

verlangte Schliessung im 2024 eingehen musste, um nicht in die Gefahr zu laufen, dass er schon im 2018, 

gemäss Drohungen der Umweltverbände, geschlossen wird. 

Aktuelle Situation: 

Am 30.04.2019 wurde durch Madeleine Amstutz, Grössrätin und Fraktionschefin der SVP/BE, eine Motion 

gegen die Schliessung eingereicht. Diese Motion wird in der Frühlings Session 2020 im Grossrat behandelt.  

Am 1.10.2019 fand in der MZH der Gemeinde Gampelen eine Infoveranstaltung mit der Regierungsrätin Evi 

Allemann statt. Es waren über 450 Personen an der Veranstaltung anwesend und haben ihren Unmut zum 

Entscheid direkt kundgetan. Trotzdem empfiehlt der Regierungsrat am 27.11.2019 die Motion zur 

Ablehnung. Mit der Begründung der rechtlichen Grundlagen und den zahlreichen Schutzzonen, die 

wohlgemerkt nach und nach beim bestehenden Campingplatz gemacht wurden. Trotz Erwähnung, wie vom 

Verwaltungsgericht empfohlen, die Verträglichkeit nicht zu prüfen. Sie sind einfach zum Schluss gekommen, 

eine nachträgliche Nutzungsordnung sei aussichtslos. 

Wir von der IG Camping Gampelen Neuenburgersee- Fanel ersuchen die Mitglieder des Grossen Rates dieser 

Motion zuzustimmen, dass dem Regierungsrat auferlegt wird, dieses Geschäft, wie vom Verwaltungsgericht 

verlangt, neu zu prüfen und den abgeschlossen Vertrag als nichtig zu erklären. Denn der Kanton hat es 

versäumt, den Camping in all den Jahren rechtzeitig, wie andere, zur Nutzzone zu machen. Wir haben ein 

Grundrecht in der Schweiz, das hier nicht berücksichtigt wird. 

Die IG und die Junge IG  Camping Gampelen Neuenburgersee hat zum heutigen Zeitpunkt über 500 

Mitglieder und diverse Körperschaften von den Standortgemeinden im Seeland.  

Die Standortgemeinde Gampelen hat an ihrer Gemeindeversammlung vom 13.12.2019 einen Kredit von 

100'000.00 Franken gesprochen, um für den jetzigen Standort des Camping Platzes Neuenburgersee-  Fanel 

bis zur letzten Instanz zu kämpfen. 

Die Standortgemeinde Gampelen und die IG und die Junge IG Camping Gampelen Neuenburgersee lehnen 

den möglichen neuen Standort wie vom Kanton Bern vorgeschlagen ab. 
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Vorgeschichte: 

Der Camping TCS Gampelen liegt am schönen Neuenburgersee, eingebettet zwischen den beiden Kanälen 

Broye (mündet im Murtensee) und dem Zhil (mündet in den Bielersee). Seit 1955 wird der Camping vom TCS, 

mit an die 800 Stellplätzen in einem Wald und Wiese Gebiet (siehe 4.1) betrieben. Das Land ist im Besitz des 

Kantons Bern im Baurecht (Finanzvermögen und nicht Verwaltungvermögen, siehe 4.1) und ist der einzige 

Seeanschluss des Kantons Bern an den Neuenburgersee.  Mitte der 1960 Jahre wurde das Gebiet Fanel auch in 

den Naturschutz eingebunden. Dort wurde festgehalten, dass der Camping ein wichtiger Bestandteil des 

Ganzen ist und auch weiter betrieben werden darf (siehe Bericht Naturschutz 1967). In den weitern Jahren, 

kamen weitere Naturschutz Zonen dazu. (siehe Bild 1). Der Kanton Bern hat immer wieder bekundet, dass dies 

kein Einfluss auf die Weiterführung des Campings hat. Deshalb wurden keine Einsprachen der Bevölkerung 

gemacht und es wurden keine Auszonungen vorgenommen. Der Campingplatz «die neue Zeit» hat dies 

Auszonung vorgenommen und ist nicht von einer Schliessung betroffen, obschon er genau wie der Camping 

Gampelen im Naturschutsgebiet (6 Zonen) liegt. (Siehe anhängender Zeitungsbericht). Weiter ist der Lindenhof 

(Strafanstalt Witzwil des Kantons Bern/siehe Bild 3 im Vergleich zu Bild 1l) auch im Naturschutzgebiet mit 

seiner Bewirtschaftung und wird auch nicht von einer Beeinträchtig betroffen sein. 

Es wird nun unverständlicherweise vom Regrierungsrat (Regierungsrätin Allemann) beschlossen, dass der 

Camping nicht mehr tragbar ist, ohne die Petition vom 05.03.2018 mit über 19'000 Unterschiften zur Kenntnis 

zu nehmen, noch den Auftrag des Verwaltungsgerichtes auszuführen. Begründung: Wenn sie nicht den Vertrag 

mit den Umweltverbänden gemacht hätte bis 2024, wäre der Camping schon im 2018 geschlossen worden. 

Was ja nicht sein kann, da das Verwaltungsgericht klar sagte, dass dies nicht der Fall ist (siehe 6.3) und dies zu 

prüfen ist, was auch in der Ablehnungsbegründung des Regierungsrates vom 27.11.2019 klar erwähnt wird. 

Nun will der Regierungsrat (Regierungsrätin Allemann) einen neuen Platz vor dem Wald (siehe Bild 2, Rahmen 

1) auf Kantonsland planen (unter anderem auch Fruchtfolgefläche). Kostenpunkt 14,5 MIO CHF! Die 

Rechtlichen Gegebenheiten sind nicht geklärt und die Finanzierung steht aus. Der TCS hat klar die Stellung als 

Betreiber und nicht Errichter von Campingplätzen. Die Gemeinde Gampelen wird nicht in der Lage sein dies 

auch nur zur Hälfte stemmen zu können. Von den Einsprachen ist ganz zu schweigen (Bevölkerung, Landwirte, 

Stiftungen usw.) Somit sind wir der Meinung, dass dies bis zur Schliessung des Campings Ende 2024 und 

möglichen Eröffnung im 2025 gar nicht realisierbar und utopisch ist. Weiter ist es zu gegebener Zeit ein Affront 

gegenüber der nationalen Diskussion des Raumplanungsgesetzes. Es soll der Verschleiss von Kulturland 

eingedämmt werden. Zugleich geht es darum, die hohen Kosten für die Erschliessung der Bauzonen mit 

Strassen, öffentlichem Verkehr, Wasser und Abwasser in den Griff zu bekommen.  

Eigenes Zitat von Frau Allemann (Homepage): «Zu einer nachhaltigen Umweltpolitik gehört eine gut 

koordinierte Raumplanung, die auf Siedlungsentwicklung nach innen setzt, Zersiedelung bremst und den Boden 

haushälterisch nutzt. Siedlungsentwicklung, Verkehr und Energie müssen besser aufeinander abgestimmt 

werden.» 

Der alte Camping Platz wird zurück gebaut und renaturiert. Der Rückbau muss der TCS (3,5 Mio CHF) 

übernehmen und die Renaturierung der Kanton Bern, sprich der Steuerzahler. Kosten hierfür wurden noch 

nicht beziffert. 

Anschliessend wird der Badesteg (Bild 2, Rahmen 2 und Bild 2.2.) und ein Sanitärgebäude (das ohne die Pumpe 

im zurück gebauten sanitär Gebäude West, nicht läuft!) weiter in Betrieb gehalten, da er ausgezont wurde (zur 

Erinnerung: der Campingplatz wurde nicht ausgezont). Diese Badezone steht dann weiterhin der Bevölkerung 

zu Verfügung. Dies ist aktuell auch so, jedoch unter Aufsicht und Kontrolle durch den TCS. Wer hat diese 

Aufsicht danach? Gemeinde Gampelen? Sicher nicht, denn die Gemeinde hat die Ressourcen nicht! Es wird ein 

Sodom und Gomorra geben, mit Littering, wild Campen und Schilf Verletzungen usw. Weiter wurde ja vom 

BAFU gerade das Baden als bedenklich erklärt. Auf diese Studie stützt sich ja Frau Evi Allemann ab. Leider stützt 

sie sich vehement nicht auf die Rechtsstudie vom 10.08.2015, mit der Feststellung, dass der Camping so 

weiterbetrieben werden kann (siehe Rechtsgutachten 2015/Punkt 5)  
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Der Bootshafen hatte eine Laufzeit bis 2028! (der Camping bis 2018). Dieser wurde einfach vom Regierungsrat 

mit dem neuen Vertrag auf 2022 gekürzt (Campingschliessung neu 2024!) Wir sind der Meinung, dass hier Frau 

Evi Allemann einfach den Umweltorganisationen gerecht werden wollte und sich als SP/Grüne zu profilieren 

und befangen ist. (Sie war 2006-2012 im Vorstand von Pro Natura Bern). 

Die Grundrechte der Camper wurden nicht berücksichtigt! 

Gerne kommen wir nochmals auf die Renaturierung und den Neubau des Camping zu sprechen. 

In der heutigen Zeit, wo nur noch über CO2 Emissionen gesprochen wird. Alle Parteien von Links bis 

Mitterechts, sich mit neuen Abgaben profilieren wollen, geht eine SP Regierungsrätin hin und produziert ein 

CO2 Emission sondergleichen!! Es müssen Sanitäranlagen, Stromanlagen, Gebäude auf der einen Seite 

abgebaut und rausgerissen und auf der anderen Seite wieder gebaut werden. Dann das Verkehrsaufkommen 

mit LKW für die Anwohner!! Die Baumaschinen, die es dazu braucht usw. und so fort!!! 

Es könnte auf dem bestehenden Gelände, weitere naturverträgliche Lösungen gefunden werden, die für alle 

ein Mehrwert bieten. Leider wurde bisher ohne Diskussion und Rücksicht der betroffenen Bevölkerung 

entschieden. 

Wir sind der Meinung, dass hier ein Geschäft, auf dem Buckel vieler Stimmbürger, einfach nur zu Gunsten 

wenigen erledigt wurde. Wenn man bedenkt, dass man nur eine Ausnahmeregelung und Auflagen zum Betrieb 

eines Campings (Kein F1 Autorennkurs!!) anstreben und erreichen könnte. In vielen grossen 

Naturschutzgebieten auf der ganzen Welt, befinden sich Campingplätze. Weil der Mensch auch zur Natur 

gehört und sein recht hat darin zu leben und das im Masse und Verträglichkeit zur gegebenen Natur. 

Sie stellen über 500 Familien auf die Strasse, die dann wieder mit Ihren Wohnwagen und Camper unterwegs 

sind (erhöhte Co2 Emissionen), weil sie in ihrer geliebten Schweiz rausgeworfen wurden. Geschweige denn 

davon, dass der Camping eine grosse soziale Funktion hat und vielen Jugendlichen ermöglicht, ihre 

Sozialkompetenz zu erlernen und nicht in den Städten ohne Ziel und Akzeptanz rumhängen und Sachschäden 

und Körperverletzungen anstreben. Da braucht man nur die Polizeidirektion anzufragen, was das heisst. 

Für die ausländischen Fahrenden will  der Kanton Bern einen neuen Platz für 3.5 Mio. in Wileroltigen erstellen. 

Dank dem Referendum der Jungen SVP BE kommt dies nun zur Volksabstimmung. 

Darum sehr geehrte Grossrätinnen und Grossräte, lasst es nicht zu, dass diese Geschichte ein trauriges Ende 

nimmt und helft uns, diesen Campingplatz zu einem Sonnigen, Menschlichen und Sozialen Ende zu bringen. 

Die IG und die Junge IG Camping Gampelen wären bereit, mit allen Beteiligten an einen runden Tisch zu sitzen 

und eine, für alle verträgliche Lösung zu finden. Wir werden dafür kämpfen und dies bis zu den letzten 

möglichen Instanzen. 

Wir haben bei Bedarf alle Schriftstücke, die zu diesem Fall nötig sind. 

 

Für Fragen steht Ihnen gerne der Vizepräsident der IG Camping Gampelen Claude Blatter zur Verfügung. 

claude.blatter@gampelen-fanel.ch 

079 644 74 92 
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Anhang 

Verwaltungsgericht Kt Bern Urteil 8.12.17 
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Bericht Naturschutz 1967 
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Rechtsgutachten TCS 2015 
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Bild 1 
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Bild 2.2 
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Bild 3
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